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1. ALLGEMEINES 

 

1.1. Auftraggeber/in 
 
Bezirksgericht Dornbirn 
Kapuzinergasse 12 
6850 Dornbirn 
 
AZ 25 E 1249/24h 
 
 

1.2. Betreibende Partei 
 
WEG EZ 6020 GB 92005 Lustenau 
Kaiser-Franz-Josef-Straße 48 
6890 Lustenau 
 
vertreten durch: 
 
Rechtsanwälte  
Dr. Ralph Vetter und Dr. Andreas Fritsch 
Kaiser-Franz-Josef-Straße 4 
6890 Lustenau 
 
 

1.3. Verpflichtete Partei 
 
Frau 
Hadiye Gaye 
Herrenriedsiedlung 23a 
6845 Hohenems 
 
 

1.4. Auftrag 
 
Es erfolgt, gem. Auftrag, die Ermittlung der Werte der Wohnungseigentumseinheiten GR 1 (Geschäfts-
räumlichkeit) und GR 2 (Geschäftsräumlichkeit), Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau, verbü-
chert in EZ 6020, B lfd. Nr. 47 und 48, KG 92005 Lustenau, im Versteigerungsverfahren beim Bezirks-
gericht Dornbirn, AZ 25 E 1249/24h. 
 
Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Er-
mittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 
 
Unberücksichtigt bei der Wertermittlung bleibt der Zeitfaktor, wodurch der Wert sowohl unterschritten 
(unbedingter rascher Verkauf) als auch überschritten werden kann, wenn genügend Zeit für den Verkauf 
vorhanden ist. 
 
Die mit dem Gebäude verbundenen Einbauten wie z. B. Sanitärgegenstände, Heizanlage, eingebaute 
Elektroanlagen und eingebaute Beleuchtungskörper etc. sind in der Bewertung enthalten. Das vorhan-
dene Zubehör (z. B. Einbauküche mit Elektrogeräten, eingebaute Badezimmermöbel etc.) wird bei Wert-
haltigkeit eigens in der Bewertung berücksichtigt. Das freistehende Mobiliar und Inventar wie z. B. Bü-
rotisch mit Stühlen, freistehende Elektrogeräte etc. und das Büro-/Geschäftsinventar sind nicht Gegen-
stand der Immobilienbewertung. 
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1.5. Immobilien 
 
1)  Wohnungseigentumseinheit GR 1 (Geschäftsräumlichkeit)  
 Kaiser-Franz-Josef-Straße 48 
 6890 Lustenau 
 
 EZ 6020, KG 92005 Lustenau 
 B lfd. Nr. 47, 2280/28000-Anteile 
 Wohnungseigentum an GR 1 
 
2)  Wohnungseigentumseinheit GR 2 (Geschäftsräumlichkeit)  
 Kaiser-Franz-Josef-Straße 48 
 6890 Lustenau 
 
 EZ 6020, KG 92005 Lustenau 
 B lfd. Nr. 48, 1104/28000-Anteile 
 Wohnungseigentum an GR 2 
 
 

1.6. Bewertungsstichtag 
 
Bewertungsstichtag ist der 30.09.2024 als Tag der ersten Befundaufnahme. Die zweite Befundauf-
nahme (Befundaufnahme des Wohnungseigentums-Zubehörs zu GR 1) erfolgte am 10.12.2024. 
 
 

1.7. Preisbasis 
 
Die Berechnungen erfolgen exklusive Umsatzsteuer (gewerbliche Nutzung). Grundstücksumsätze sind 
umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 9a UstG. 
 
 

1.8. Eigentümer 
 
Gem. Grundbuch: 
 
EZ 6020, KG 92005 Lustenau  
 
B lfd. Nr. 47, 2280/28000-Anteile 
Wohnungseigentum an GR 1 
Alleineigentümerin: Hadiye Gaye, geb. 1965-09-02, Herrenriedsiedlung 23a, 6845 Hohenems 
 
B lfd. Nr. 48, 1104/28000-Anteile 
Wohnungseigentum an GR 2 
Alleineigentümerin: Hadiye Gaye, geb. 1965-09-02, Herrenriedsiedlung 23a, 6845 Hohenems 
 
 

2. ERKLÄRUNG DES SACHVERSTÄNDIGEN 

 
Für unvollständige bzw. unrichtige Angaben im Grundbuch wird keine Haftung übernommen, hier wird 
auf das Publizitätsprinzip des Grundbuches verwiesen. 
 
Funktionsprüfungen bei technischen Anlagen wurden nicht vorgenommen, es wird von einer ordnungs-
gemäßen Betriebsmöglichkeit ausgegangen. 
 
Nachfolgende Untersuchungen und Beurteilungen liegen nicht in der Befugnis des zeichnenden Sach-
verständigen und müssen eigens beauftragt werden: Stellungnahmen bzgl. Grundstücksgrenzen, 
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Grundkontamination und Gutachten zur Bodenbeschaffenheit, Statikberechnungen, Altlasten bei Bau-
stoffen sowie die Überprüfungen, ob die Anschlüsse an das Versorgungsnetz (z. B. Kanal, Wasser, 
Strom) ordnungsgem. erstellt worden sind. Für versteckte und nicht offenkundige Schäden oder Mängel 
kann keine Haftung übernommen werden. Sichtbare Schäden und Mängel sind unter Pkt. 4.2. Baube-
schreibung angeführt und in der Bewertung berücksichtigt. 
 
Für die Erhebungen von Kaufvertragsdetails und statistischen Daten wurden Drittanbieter wie z. B.  IM-
MOunited GmbH, ZT datenforum eGen., Statistik Austria etc. genutzt und deren Richtigkeit unterstellt. 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ohne Namen von Käufern/Verkäufern und ohne Liegenschaftsan-
schriften, es wird daher von einer DSGVO Konformität ausgegangen. 
 
Mündliche Angaben von Auskunftspersonen wurden in das Gutachten aufgenommen und deren Rich-
tigkeit unterstellt. 
 
Gem. Standesregeln des Hauptverbandes der Allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen verweist der zeichnende Sachverständige auf seine zum Bewertungs- und Ausfertigungs-
tag aufrechte Zertifizierung und Eintragung in der Sachverständigen- und Dolmetscherliste des Bundes-
ministeriums für Justiz in den nachfolgenden Fachgebieten: 
 

Eingetragen für: 94 Immobilien (Bewertung, Verwaltung, Nutzung) 
   

94.10 Gewerblich oder industriell genutzte Liegenschaften (Baugründe) 
94.15 Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften (Baugründe, Wohnungsei-

gentum) 
94.17 Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser (Baugründe) 
94.20 Wohnungseigentum 
94.23 Geschäftsräumlichkeiten 
94.65 Baugründe 
94.70 Nutzwertfeststellung, Parifizierung 

 
Die Bewertung ist vollinhaltlich urheberrechtlich geschützt. Jede wiederholte Nutzung, zu genannten 
oder anderen Zwecken, durch den/die Auftraggeber/in oder Dritte ist nur mit Zustimmung des zeichnen-
den Sachverständigen zulässig. 
 
 

3. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

 
 Besichtigung der Wohnungseigentumseinheiten am 30.09.2024, 09:00 Uhr bis ca. 09:40 

Uhr, Besichtigung des Wohnungseigentums-Zubehörs von GR 1 (Garage Nr. 3) am 
10.12.2024, 09:00 Uhr bis ca. 09:15 Uhr 

 Anwesende Personen: Herr Yusuf Gaye (Ehegatte der Eigentümerin, beide Befundauf-
nahmen), Herr Dr. Ralph Vetter (Rechtsvertreter der betreibenden Partei, beide Befund-
aufnahmen), Herr Richard Richter (Sachverständiger, beide Befundaufnahmen) 

 Grundbuchsauszug EZ 6020, KG 92005 Lustenau vom 13.08.2024 

 Auszug Grundkataster und Flächenwidmungsplan des Landes Vorarlberg vom 13.08.2024 

 Einsicht in den Bauakt und Auskünfte aus dem Gemeindeamt Lustenau 

 Einsicht in die Urkundensammlung des Bezirksgerichtes Dornbirn, insbesondere Tage-
buchzahl 2769/1967 (Begründung Wohnungseigentum) und Msch-Akt 11/67 (Mietwert-
festsetzung) 

 Auskünfte von der Hausverwaltungskanzlei Domus Immobilien KG, Lustenau  

 Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 und ÖNorm B 1802-1 
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 Empfehlung für Gebäudeherstellungskosten veröffentlicht in „Sachverständige“, Heft 
3/2024 

 Fachliteratur und Veröffentlichungen für die Immobilienbewertung in Österreich 
 Persönliche Auskünfte bei den Lokalaugenscheinen  

 
Eine weitere Überprüfung der vorliegenden Unterlagen wurde nicht vorgenommen.  
 
 

4. BEFUND – LIEGENSCHAFTSBESCHREIBUNG 

 

4.1. Grundstücksbeschreibung 
 
EZ 6020, KG 92005 Lustenau 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1 
 
Fläche 

 
Grundstück 5749/1 Fläche gem. Grundbuch (* 2.041 m²) Änderung in Vorbereitung 

  
Das Grundstück ist im Grenzkataster eingetragen. 
 
Gem. Auskunft vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen werden in einem größeren 
Bereich der Gemeinde Lustenau die Koordinaten der Fest- und Grenzpunkte infolge einer An-
passung an einen übergeordneten Bezugsrahmen geändert. Die Koordinatenwerte der Grenz-
punkte können sich geringfügig ändern. In der Natur findet keine Änderung der Grundstücks-
grenzen statt. 

 
Widmung  
 

Grundstück 5749/1 BM – Baufläche Mischgebiet gem. § 14 Abs. 4 RPG 
 
Gem. Auskunft aus dem Gemeindeamt Lustenau ist die im Vorarlberg Atlas veröffentlichte Wid-
mung korrekt. 

 

 
Quelle: Vorarlberg Atlas, Abfrage am 13.08.2024 
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Auszug Raumplanungsgesetz, Abfrage vom 05.01.2024: 
 
§ 14 Raumplanungsgesetz, Abs. 4: 
 
Einteilung der Bauflächen 
 
(4) Mischgebiete sind Gebiete, in denen Wohngebäude und sonstige Gebäude und Anlagen zulässig sind, die das  

Wohnen nicht wesentlich stören. In Mischgebieten können Zonen festgelegt werden, in denen Gebäude und 
Anlagen für land- und forstwirtschaftliche Zwecke errichtet werden dürfen. 

 
 

4.1.1. Gefahrenzone  
 
Gem. elektronischer Abfrage (eHORA) beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regio-
nen und Wasserwirtschaft befindet sich die Liegenschaft in einem Bereich für eine niedrige Gefährdung 
bei einem Hochwasserereignis, HQ300. 
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4.1.2. Lage / Zufahrt / Infrastruktur 
 
Die Liegenschaft/das gemischt genutzte Gebäude, in dem sich die gegenständlichen Wohnungseigen-
tumseinheiten befinden, liegt ca. 750 m (Luftlinie) südöstlich des Zentrums der Gemeinde Lustenau. 
Der jahresdurchschnittliche, tägliche Verkehr wird gemäß Verkehrszählung vom September 2022 an 
der L 204, Dornbirn in Richtung Lustenau, mit 11.728 Kraftfahrzeugen und 826 Schwerfahrzeugen an-
gegeben, es ist für die Geschäftsräumlichkeiten eine gute Werbe-/Sichtbarkeitslage gegeben. 
 
Die Zufahrt zur gegenständlichen Liegenschaft erfolgt an der Südseite von der Dornbirner Straße und 
an der Westseite von der Kaiser-Franz-Josef-Straße. 
 
Die Infrastruktur (Geschäfte des täglichen Bedarfes, Kindergarten, Schule etc.) ist in wenigen Gehmi-
nuten erreichbar. 
 

 
Quelle: Vorarlberg Atlas, Abfrage am 13.08.2024 
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4.1.3. Form und Topographie des Grundstückes 
 
Die Grundstücksform ist dem nachfolgenden Luftbild-/Katasterauszug zu entnehmen. Das Gelände des 
gegenständlichen Grundstückes ist augenscheinlich relativ eben. 
 

 
Quelle: Vorarlberg Atlas, Abfrage am 13.08.2024 

 
 

4.1.4. Verdachtsflächenkataster / Altlastenatlas 
 
Gem. nachfolgender Abfrage vom 13.12.2024 ist das gegenständliche Grundstück nicht im Verdachts-
flächenkataster oder Altlastenatlas verzeichnet. Weitreichendere Untersuchungen dürfen nur von Son-
derfachleuten durchgeführt werden. 
 
Ergebnis für: 
Bundesland Vorarlberg 
Bezirk Dornbirn 
Gemeinde Lustenau 
Katastralgemeinde Lustenau (92005) 
Grundstück 5749/1 
Information: 
Das Grundstück 5749/1 in Lustenau (92005) ist derzeit nicht im Verdachtsflächenkataster oder 
Altlastenatlas verzeichnet 
 
 
Erläuterungen 
 
Entsprechend den Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG, BGBl. Nr. 299/1989 i.d.g.F) hat der Landes-
hauptmann dem Bundesminister für Umwelt Verdachtsflächen bekanntzugeben.  
  
Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene vom Landeshauptmann gemel-
deten Altablagerungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund früherer 
Nutzungsformen ausreichend begründet ist. Die Eintragung einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster doku-
mentiert keinesfalls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von einer Verdachtsfläche 
tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen (z.B. Boden- und Grundwasser-
untersuchungen) nachgewiesen werden.  
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Werden mit der Meldung einer Fläche zu wenige Informationen übermittelt, wird die Altablagerung oder der Altstandort 
nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen. Eine Eintragung kann erst erfolgen, wenn vom Landeshauptmann 
zusätzliche, ausreichende Informationen übermittelt werden. Es gibt bereits eine große Anzahl von Meldungen, die noch 
nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen werden konnten.  
  
Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen. Es sind daher noch nicht alle Ver-
dachtsflächen im Verdachtsflächenkataster enthalten. 
 
 

4.2. Baubeschreibung 
 
Das gemischt genutzte Gebäude, in dem sich die gegenständlichen Wohnungseigentumseinheiten GR 
1 und GR 2 befinden, ist achtgeschossig (Kellergeschoss, Erdgeschoss, sechs Obergeschosse) in Mas-
sivbauweise errichtet. Im Gebäude sind insgesamt 26 Wohnungseigentumseinheiten gegeben. Die 
Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 befinden sich im Erdgeschoss. Bezüglich der Nutzflä-
chen der Wohnungseigentumseinheiten siehe Punkt 4.2.4. Nutzflächen der Wohnungseigentumsein-
heiten. An der Liegenschaftsostseite ist das eingeschossige (Erdgeschoss) Garagengebäude in Mas-
sivbauweise errichtet. Im Garagengebäude sind insgesamt 10 Garagen gegeben, welche als Woh-
nungseigentums-Zubehör einzelnen Wohnungseigentumseinheiten zugeordnet sind. Die Baubeschrei-
bung des Bauaktes ist in der Beilage SV 2 ersichtlich. 
 
 
Bauentwicklung gem. Bauakt: 
 

 Bescheid Erteilung einer Abstandsnachsicht zur Erstellung einer Reihengarage beim geplan-
ten Wohn- und Geschäftshaus, Marktgemeinde Lustenau, AZ 153-9-8/67, 17.01.1967 

 Bescheid Ausnahmegenehmigung für die Errichtung eines 5. und 6. Obergeschosses zur Er-
stellung eines Wohn- und Geschäftshauses, Marktgemeinde Lustenau, AZ 153-9/67, 
17.01.1967 

 Bescheid baupolizeiliche Bewilligung zur Erstellung eines mehrstöckigen Wohn- und Ge-
schäftshauses, Marktgemeinde Lustenau, AZ 153-9-154/66, 27.01.1967 

 Bescheid Bewohnungs- und Benützungsbewilligung, Marktgemeinde Lustenau, AZ 153-9-
154/66, 20.12.1968 
 

Weitere Bescheide wie z. B. die Liftsanierung, die Nutzungsänderung bei einzelnen Wohnungseigen-
tumseinheiten, die Verglasung von Balkonen, die Anbringung von Werbetafeln etc. wurden eingesehen, 
werden nicht dokumentiert, da diese auf die gegenständlichen Geschäftsräumlichkeiten keinen bau-
rechtlichen Einfluss haben. 
 
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf dem Lokalaugenschein. Nachdem keine Baustoffüberprüfun-
gen und zerstörenden Bauteilöffnungen in Auftrag gegeben wurden, sind diese Angaben mit Vorbehalt 
anzusehen. 
 
Ausstattung der Räumlichkeiten und sonstigen Nutzflächen: 
 
Außenfassade: teilweise Fassadenplatten, teilweise verputzt 
 
Dach: Flachdach, Dacheindeckung nicht ersichtlich 
 
Türen: als Innentüren sind Stahlzargentüren mit Holzblättern gegeben 
 
Fenster: als Außenverglasung sind teilweise Alufenster mit einer Zweischeiben-Isolierver-

glasung, teilweise Kunststoff-Alufenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung 
gegeben 

 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahmen wurden an der Fassade und an Balkonen Sanierungen durch- 
führt. 
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Wohnungseigentumseinheit GR 1, Geschäftsräumlichkeit  
 
Geschäftsfläche: Bodenbelag: Industrieparkett oder Laminat (nicht genau bekannt) 

Wände: teilweise verputzt, teilweise mit Küchen-Möbeln verbaut (gem. 
Auskunft bei der Befundaufnahme im Eigentum der Vega 
GmbH, Mieterin) 

 Decke: teilweise verputzt, teilweise abgehängte Decke gespachtelt 
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WC: Bodenbelag: Platten (Material nicht genau bekannt) 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
 
 Einbauten: ein Klosett und ein Handwaschbecken 

 

 
 
Der Stiegenabgang in das Kellergeschoss ist massiv ausgeführt. Die Trittbeläge sind vermutlich mit 
Industrieparkett oder Laminat (nicht genau bekannt) belegt. 
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Kellerraum: Bodenbelag: Industrieparkett oder Laminat (nicht genau bekannt) 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
 

Schaden: die Trennwand zum Kellerraum der Wohnungseigentumseinheit 
GR 2 wurde entfernt und diese Fläche wird mitgenutzt, ebenso 
wurde die Türe des Kellerraumes GR 2 in die allgemeine Gang-
fläche im Kellergeschoss geschlossen 
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Wohnungseigentums-Zubehör zu GR 1 
 
Von außen zugängliche Garage im Garagengebäude an der Ostseite, dritte Garage von Norden. 
 
 
Garage: Bodenbelag: Beton 
 Wände: teilweise Betonziegelsteine, teilweise Betonziegelsteine gestri-

chen 
 Decke: Beton gestrichen 
 
 Als Garagentor ist ein Deckenkipptor gegeben. 

  
 Schaden: das Holzgaragentor ist teilweise morsch und der Öffnungs-

/Schließmechanismus ist defekt 
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Wohnungseigentumseinheit GR 2, Geschäftsräumlichkeit 
 
 

Geschäftsfläche: Bodenbelag: Industrieparkett oder Laminat (nicht genau bekannt) 
 Wände: verputzt, teilweise mit Möbeln verbaut (gem. Auskunft bei der 

Befundaufnahme im Eigentum der Mieterin Vega GmbH) 
 Decke: verputzt 
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Vorraum: Bodenbelag: gefliest 
 Wände: bis ca. 1,40 m gefliest, darüber verputzt 

 Decke: verputzt 
 
 Einbauten: ein Handwaschbecken, die Entlüftung erfolgt mechanisch 
 
 Zubehör: ein Handwaschbeckenunterbauschrank und ein Überkopf-

schrank (gem. Auskunft bei der Befundaufnahme ist das Zube-
hör im Eigentum der Mieterin Vega GmbH) 
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Küche: Bodenbelag: gefliest 
 Wände: tapeziert 

 Decke: verputzt 
 
 Zubehör: eine Einbauküchenzeile (gem. Auskunft bei der Befundauf-

nahme ist das Zubehör im Eigentum der Mieterin Vega GmbH) 
 

 
  



 

Seite 28 von 88 
 

 
WC: Bodenbelag: gefliest 
 Wände: bis ca. 1,40 m Höhe gefliest, darüber verputzt 

 Decke: verputzt 
 
 Einbauten: ein Klosett, die Entlüftung erfolgt mechanisch 

 

 
 

 
Schaden GR 2: der Kellerraum der Wohnungseigentumseinheit GR 2 wurde mit dem Kellerraum der 

Wohnungseigentumseinheit GR 1 zusammengelegt und der Zugang vom allgemei-
nen Gang im Kellergeschoss in den Kellerraum von GR 2 geschlossen 
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4.2.1. Außenanlagen 
 
Als allgemein nutzbare Außenanlagen sind asphaltierte Kfz-Abstellplätze, Abstellflächen und allge-
meine Außenflächen gegeben. 
 
 

4.2.2. Heizung / Warmwasser  
 
Die Beheizung des Gebäudes und die Warmwasseraufbereitung erfolgt über eine zentrale Ölheizung. 
Die Wärmeverteilung in den Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 erfolgt über Heizkörper.  
 
Gem. den vorliegenden Unterlagen der Hausverwaltungskanzlei ist im Jahr 2025 der Anschluss an die 
Fernwärmeheizung der Firma Kelag geplant. 
 
 

4.2.3. Energieausweis 
 
Gem. dem eingesehenen Energieausweis für Nicht-Wohngebäude Nr. 33883-2, Verkaufsstätte Erdge-
schoss, von Herrn Ing. Wolfgang Fetty Planschmiede.at, vom 18.12.2012 mit Gültigkeit bis 18.12.2022 
werden die Flächen im Erdgeschoss mit einem spezifischen Heizwärmebedarf von 175 kWh/m²a in der 
Energieeffizienzklasse „E“ angegeben. 
 
Gem. dem eingesehenen Energieausweis für Wohngebäude Nr. 221631-1, Mehrwohnhausanlage En-
gelkurve, von Herrn Techn. Rat Bmst. Helmut Giesinger, Ausstellungsdatum 20.03.2024, Gültigkeit bis 
20.03.2034 wird das Gebäude mit einem Heizwärmebedarf von 69 kWh/m²a in der Energieeffizienz-
klasse „C“ angegeben und der fGEE-Wert von 1,99 in der Klasse „D“ angegeben. 
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4.2.4. Nutzflächen der Wohnungseigentumseinheiten und Grundrisse 
 
Bei der Wohnungseigentumseinheit GR 1 handelt es sich um eine Geschäftsräumlichkeit im Erdge-
schoss an der Gebäudewestseite. Die Wohnungseigentumseinheit verfügt über einen eigenen Kunden-
zugang an der Westseite und über einen weiteren Eingang an der Ostseite. Der Wohnungseigentums-
einheit ist eine Kellerfläche zugeordnet, welche über einen internen Stiegenabgang in das Kellerge-
schoss erreichbar ist. Ebenso ist der Wohnungseigentumseinheit die Garage Nr. 3 im ostseitigen Gara-
gengebäude zugeordnet. Die vorgefundene Nutzung/die Raumeinteilung stimmt mit den Planunterlagen 
der Mietwertfestsetzung nicht mehr ganz überein. 
 

 
 
 
Bei der Wohnungseigentumseinheit GR 2 handelt es sich um eine Geschäftsfläche im Erdgeschoss an 
der Gebäudesüdseite. Diese verfügt über einen eigenen Kundenzugang an der Südseite und über einen 
Zugang von der Allgemeinfläche Gang an der Ostseite. Der Wohnungseigentumseinheit ist im Keller-
geschoss ein Kellerabteil zugeordnet. Die vorgefundene Nutzung/die Raumeinteilung stimmt mit den 
Planunterlagen der Mietwertfestsetzung nicht mehr ganz überein. 
 

 
 
 

183,83 m²Gesamtsumme Netto-Raumfläche

Nutzfläche - Garage GR 1 Fläche

14,04 m²

Garage Nr. 3 gem. Mietwertfestsetzung 14,04 m²

14,04 m²

Summe Netto-Raumfläche Erdgeschoss 129,29 m²

Nutzfläche - GR 1 Kellergeschoss Fläche

40,50 m²

Keller E 1 gem. Mietwertfestsetzung 40,50 m²

Summe Netto-Raumfläche Kellergeschoss 40,50 m²

Summer Netto-Raumfläche Garage

gem. Mietwertfestsetzung 16,20 m²

Waschraum

gem. Mietwertfestsetzung 8,71 m²

Gang gem. Mietwertfestsetzung

90,43 m²

Lager

WC gem. Mietwertfestsetzung 1,53 m²

10,89 m²

Büro

gem. Mietwertfestsetzung 1,53 m²

Berechnung der Netto-Raumfläche der Wohnungseigentumseinheit

Geschäftsräumlichkeit GR 1

auf Basis der Netto-Raumfläche Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Bezeichnung des Geschosses und der Räumlichkeit (gem. 
Mietwertfestsetzung, Msch 11/67)

Netto-
Raumfläche der 

Räumlichkeit

Netto-
Raumfläche 
Geschosse

Netto-
Raumfläche 

Gesamt

Nutzfläche - Top GR 1, Erdgeschoss Fläche

129,29 m²

Laden gem. Mietwertfestsetzung

80,41 m²

Berechnung der Netto-Raumfläche der Wohnungseigentumseinheit

Geschäftsräumlichkeit GR 2

auf Basis der Netto-Raumfläche Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Bezeichnung des Geschosses und der Räumlichkeit (gem. 
Mietwertfestsetzung, Msch 11/67)

Netto-
Raumfläche der 

Räumlichkeit

Netto-
Raumfläche 
Geschosse

Netto-
Raumfläche 

Gesamt

Nutzfläche - Top GR 2, Erdgeschoss Fläche

67,91 m²

Laden gem. Mietwertfestsetzung 60,05 m²

Abstellraum gem. Mietwertfestsetzung 4,80 m²

Waschraum gem. Mietwertfestsetzung 1,53 m²

WC gem. Mietwertfestsetzung 1,53 m²

Summe Netto-Raumfläche Erdgeschoss 67,91 m²

Gesamtsumme Netto-Raumfläche

Nutzfläche - GR 2 Kellergeschoss Fläche

12,50 m²

Keller E 2 gem. Mietwertfestsetzung 12,50 m²

Summe Netto-Raumfläche Kellergeschoss 12,50 m²
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Die Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 sind mit einem Durchgang im Erdgeschoss mitei-
nander verbunden worden. Ebenso wurde die Trennwand der Kellerflächen im Kellergeschoss zwischen 
den Kellerräumen von GR 1 und GR 2 entfernt, sodass eine gemeinsame Nutzung mit dem direkten 
Stiegenabgang von GR 1 in das Kellergeschoss erfolgt. Die Türe von der Allgemeinfläche im Kellerge-
schoss zum Kellerraum von GR 2 wurde verbaut. 
 
 
Die nachfolgenden Auszüge und Grundrisse (nicht maßstabgetreu) stammen aus dem Msch-Akt 11/67 
des Bezirksgerichtes Dornbirn, Mietwertfeststellung von Herrn Bmst. Max Matthis vom 13.03.1967. 
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4.2.5. Zubehör 
 
Gemäß Auskunft von Herrn Yusuf Gaye (Ehegatte der Eigentümerin, der verpflichteten Partei) bei der 
Befundaufnahme stehen das in den Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 vorgefundene Zu-
behör und sämtliche Einbauten (z. B. Musterküchen, Wandschränke etc.) im Eigentum der Mieterin 
Vega GmbH. 
 
 

4.2.6. Gebühren / Abgaben  
 
Da bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft die öffentlichen Gebühren und Abgaben (Lasten mit 
dinglicher Wirkung) von der Hausverwaltung den jeweiligen Eigentümern in Rechnung gestellt werden, 
wurde bei der zuständigen Behörde keine dbzgl. Anfrage gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass 
keine Gebühren-/Abgabenrückstände gegeben sind. 
 
 

4.2.7. Hausverwaltung 
 
Bei der gegenständlichen Wohnungseigentümergemeinschaft ist die Domus Immobilien KG, Neudorf-
straße 13b, 6890 Lustenau, als Hausverwalterin bestellt. 
 
 

4.2.8. Betriebskosten / Reparaturfonds / Gebäudeinstandhaltung 
 
Gemäß der vorliegenden Betriebskostenvorschreibungen für das Jahr 2024 belaufen sich die monatli-
chen Betriebskosten-Akontozahlungen für die Wohnungseigentumseinheit GR 1 auf € 944,83, für die 
Garage G 3 (Zubehör zu Wohnungseigentumseinheit GR 1) auf € 20,38 und für die Wohnungseigen-
tumseinheit GR 2 auf € 481,58 im Monat, jeweils inklusive Umsatzsteuer und inklusive Dotierung des  
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Reparaturfonds. Die Betriebskostenvorschreibungen der Hausverwaltung sind in den Beilagen SV 3 bis 
SV 5 ersichtlich. 
 
Gemäß der vorliegenden Rücklagenabrechnung des Jahres 2023 wird der Stand des Reparaturfonds 
zum 31.12.2023 mit € 440.445,25 für das Wohn-/Geschäftshaus angegeben.  
Der Stand des Reparaturfonds für die Garagen wird zum 31.12.2023 mit € 0,00 angegeben.  
Die Rücklage für die Waschmaschine wird zum 31.12.2023 mit € 132,94 angegeben.  
Die Rücklagenabrechnung des Jahres 2023 ist in der Beilage SV 9 ersichtlich. 
 
Gemäß der vorliegenden Protokolle der Eigentümerversammlung vom 15.03.2022 und vom 
20.09.20222 sind die Sanierung des ostseitigen Hausdaches und der Balkone sowie der Anschluss an 
das Fernwärmenetz der Firma Kelag geplant, siehe Beilagen SV 10 und SV 11. Gemäß der Kostenzu-
sammenstellung zum Stand 26.06.2024 (siehe Beilage SV 12) belaufen sich die Aufwendungen für die 
Hauptdach-/Balkonsanierung auf € 401.733,93 exklusive Umsatzsteuer und die Projektkosten für den 
Fernwärmeanschluss (inklusive Entfernung der bestehenden Heizanlage) auf € 99.068,28 exklusive 
Umsatzsteuer und ohne Berücksichtigung einer eventuell gegebenen Bundes- oder Landesförderung. 
 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahmen wurden die Sanierungen des Hauptdaches und der Balkone 
durchgeführt. Eine Schlussabrechnung liegt daher noch nicht vor. Im gegenständlichen Versteigerungs-
verfahren sind die Sonderumlagen in der Höhe von € 34.200,00 bei der Wohnungseigentumseinheit GR 
1 (€ 32.940,00 für die Geschäftsräumlichkeit und € 1.260,00 für die Garage Nr. 3) und € 16.560,00, bei 
der Wohnungseigentumseinheit GR 2 als Vorzugspfandrecht erstrangig abgesichert. Erst nach dem 
Vorliegen einer Schlussrechnung kann somit beurteilt werden, ob weitere Kosten anfallen werden.  
 
Gemäß Protokoll der Eigentümerversammlung vom 20.09.2022 sind beim Fernwärmeanschluss im Jahr 
2025 ca. € 80.000,00 mit einer Sonderumlage an die Eigentümer zu finanzieren. Die anteilige Son-
derumlage bei der Wohnungseigentumseinheit GR 1 in Höhe von ca. € 6.514,00 und bei der Wohnungs-
eigentumseinheit GR 2 in Höhe von rund ca. € 3.154,00 werden bei den Bewertungen berücksichtigt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich gemäß Protokoll der Eigentümerversammlung um einen vo-
raussichtlichen Wert handelt und dieser daher zum Zeitpunkt der Bauausführungen noch differieren 
kann. 
 
Ebenso sind weitere mittelfristige Sanierungen geplant z. B. die Sanierung der Garagentore, Gebäude-
abdichtung Südostseite und das Flachdach Erdgeschoss (Stand 22.08.2024, von der Hausverwaltung 
zur Verfügung gestellt).  
 
 

4.3. Rechte und Lasten 
 
EZ 6020, B lfd. Nr. 47 und 48, Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2, KG 92005 Lustenau, 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1 
 
Rechte gemäß Grundbuch: A2-Blatt lfd. Nr. 2 a 
 Verwalter der Liegenschaft Domus Immobilien KG (346754 h), Stalden-

straße 7, 6890 Lustenau 
 
Außerbücherliche Rechte: keine erhoben, keine bekannt gegeben 
 
Lasten gemäß Grundbuch:       Bezüglich der im Grundbuch eingetragenen Geldlasten siehe Grund-

buchsauszug Beilage SV 1 
Anmerkung: Die Bewertung wird unter der Voraussetzung der Geldlas-
tenfreiheit erstellt. 

 
Außerbücherliche Lasten: keine erhoben, keine bekannt gegeben 
 
 
Gem. Auskunft bei der Befundaufnahme sind keine weiteren Rechte und Lasten bekannt, welche bei 
der Bewertung zu berücksichtigen sind. 
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4.4. Nutzung / Vermietung 
 
Gemäß dem vom Rechtevertreter der verpflichteten Partei zugesandten Mietvertrag vom 08.11.2023, 
siehe Beilage SV 13, sind beide Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 an die Vega GmbH, 
Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau auf unbestimmte Dauer vermietet. Beim Geschäftsführer 
und alleinigen Gesellschafter der Vega GmbH, Herrn Yunus Sehat Gaye, handelt es sich um den Sohn 
der Eigentümerin und Vermieterin. Im Mietvertrag wird der monatliche Mietzins ohne Betriebskosten mit 
€ 6.000,00 angegeben (Mietvertrag: Eine Option zur Umsatzsteuer gem. § 6 Abs. 2 UstG erfolgt nicht).  
Als Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist der Monat Dezember 2008 der von der Vorarlberger Lan-
desregierung verlautbarte Index der Verbraucherpreise oder dessen Nachfolgeindex vereinbart.  
Gem. Mietvertrag ist keine Kaution vereinbart. 
Anmerkung: Bzgl. steuerlicher und juristischer Angelegenheiten sind entsprechende Experten zu kon-
sultieren. 
 
Gemäß Auskunft von Herrn Yusuf Gaye (Ehegatte der Eigentümerin und verpflichteten Partei) handelt 
es sich bei der Aufschrift auf den Glasflächen der gegenständlichen Wohnungseigentumseinheiten und 
auf den Brüstungen des Vordaches mit „Sega Kuechen“ um einen Phantasienamen.  
 
 

5. GUTACHTEN / BEWERTUNG 

 
Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) gem. § 2 Liegenschaftsbewer-
tungsgesetz 1992 der Wohnungseigentumseinheiten GR 1 (Geschäftsräumlichkeit) und GR 2 (Ge-
schäftsräumlichkeit), Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau, verbüchert in EZ 6020, B lfd. Nr. 
47 und 48, KG 92005 Lustenau, im Versteigerungsverfahren beim Bezirksgericht Dornbirn, AZ 25 E 
1249/24h. 
 
Die Ermittlung der Werte erfolgt für beide Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 einzeln. Auf 
Grund der vorgefundenen Gesamtsituation, insbesondere der gemeinsamen Vermietung von GR 1 (inkl. 
Garage Nr. 3) und GR 2, der baulichen Verbindungen der Geschäftsflächen im Erdgeschoss und der 
Kellerräume im Kellergeschoss, wird empfohlen, beide Wohnungseigentumseinheiten gemeinsam zu 
versteigern, da so aller Wahrscheinlichkeit nach der höchste Verkaufserlös zu erwarten sein wird. 
 
Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissen-
schaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren, das Er-
tragswertverfahren und das Sachwertverfahren in Betracht. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen.  
 
Definition Vergleichswertverfahren gem. § 4 LBG 1992: 
 
Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufprei-
sen vergleichbarer Sachen zu ermitteln. Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert 
beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende 
Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den 
Wert durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen.  
 
Definition Ertragswertverfahren gem. § 5 LBG 1992: 
 
Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Ver-
wertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und ent-
sprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. 
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Definition Sachwertverfahren gem. § 6 LBG 1992: 
 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bau-
wertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermit-
teln. 
 
Für die gegenständlichen Wohnungseigentumseinheiten werden das Sachwertverfahren und das Er-
tragswertverfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes angewendet. Die Ermittlung des Grundstücks-
wertes erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren. 
 
 

5.1. Berechnung Grundstückswert  
 
Die Flächenangabe des Grundstückes wurde ungeprüft aus dem Grundbuch übernommen. Das Grund-
stück ist im Grenzkataster eingetragen.  
 
Bei der Grundstücksbewertung wird, da kein Bodengutachten vorliegt, von einer ortsüblichen und durch-
schnittlichen Bebaubarkeit ausgegangen. 
 
Im Gemeindegebiet von Lustenau konnten in den Jahren 2021 bis 2024 Transaktionen von Grundstü-
cken, welche aufgrund der wertbestimmenden Merkmale für die Bebauung durch eine Bauträger geeig-
net sind oder von Bauträgern gekauft wurden, von € 800,00 bis € 1.388,11 pro m2 erhoben werden.  
 

 
 
 
Die Valorisierung der Grundstückspreise wurde nach der durchschnittlichen, jährlichen Wertsteigerung 
der Jahre 2020 bis Q3/2024 gemäß Regressionsanalyse der ZT datenforum eGen, Graz, für Wohnbau-
land in der Gemeinde Lustenau durchgeführt. 
 

 
 

BWG KG 92005 Lustenau EZ 6020 2 041 m²

VGL 1 1477/2024 03.04.2024 KG 92005 Lustenau EZ 330 4095/1 1 794 m² 900,00 €/m²

VGL 2 4222/2023 02.08.2023 KG 92005 Lustenau EZ 580 1123/1 1 506 m² 1 195,21 €/m²

VGL 3 1198/2022 08.06.2021 KG 92005 Lustenau EZ 1401 4086/3 1 748 m² 800,00 €/m²

VGL 4 2330/2022 08.03.2022 KG 92005 Lustenau EZ 1002 1218 2 869 m² 1 175,00 €/m²

VGL 5 7083/2021 07.10.2021 KG 92005 Lustenau EZen 3706, 3683 1542/1, 1544 1 977 m² 1 011,63 €/m²

VGL 6 1303/2022 15.12.2021 KG 92005 Lustenau EZ 506 1090 1 561 m² 1 057,01 €/m²

VGL 7 507/2022 07.12.2021 KG 92005 Lustenau EZ 5902 678/1 1 005 m² 1 100,00 €/m²

VGL 8 767/2021 07.01.2021 KG 92005 Lustenau EZ 1732 515 1 801 m² 1 388,11 €/m²

VGL 9 7289/2021 16.07.2021 KG 92005 Lustenau EZ 1548 4045 1 589 m² 835,00 €/m²

Grundstücks-
fläche

Verkaufs-
preis

Auflistung der selektierten Vergleichstransaktionen

Grundstück Tagebuchzahl
Verkaufs-

datum
Katastralgemeinde EZ Grundstücksnummer(n)

30.09.2024 + 5,1%

BWG

VGL 1 03.04.2024 30.09.2024 0,49 Jahre + 5,1% + 2,5% 900,00 €/m² 922,50 €/m²

VGL 2 02.08.2023 30.09.2024 1,16 Jahre + 5,1% + 5,9% 1 195,21 €/m² 1 265,97 €/m²

VGL 3 08.06.2021 30.09.2024 3,32 Jahre + 5,1% + 16,9% 800,00 €/m² 935,44 €/m²

VGL 4 08.03.2022 30.09.2024 2,57 Jahre + 5,1% + 13,1% 1 175,00 €/m² 1 329,04 €/m²

VGL 5 07.10.2021 30.09.2024 2,98 Jahre + 5,1% + 15,2% 1 011,63 €/m² 1 165,40 €/m²

VGL 6 15.12.2021 30.09.2024 2,79 Jahre + 5,1% + 14,2% 1 057,01 €/m² 1 207,42 €/m²

VGL 7 07.12.2021 30.09.2024 2,82 Jahre + 5,1% + 14,4% 1 100,00 €/m² 1 258,18 €/m²

VGL 8 07.01.2021 30.09.2024 3,73 Jahre + 5,1% + 19,0% 1 388,11 €/m² 1 652,13 €/m²

VGL 9 16.07.2021 30.09.2024 3,21 Jahre + 5,1% + 16,4% 835,00 €/m² 971,69 €/m²

Wert-
veränderung 

effektiv 
(linear)

Verkaufs-
preis

valorisierter 
Verkaufspreis

Valorisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichstransaktionen

Grundstück
Verkaufs-

datum

Bewertungs-
stichtag Valorisierungs-

zeitraum

Wert-
veränderung 

pro Jahr
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Die Harmonisierung der Verkaufspreise erfolgt nach den wertbestimmenden Merkmalen wie z. B. 
Grundstücksgröße, Grundstücksform, Lage, Widmung, Abbruchobjekt auf dem Grundstück etc. 
 

 
 

 
 
 
 
  

BWG 2 041 m² Landesstraße baureif eben

VGL 1 1 794 m² - 10,0% Ortsrandlage - 5,0% baureif + 0,0% eben + 0,0%

VGL 2 1 506 m² - 5,0% nähe L.-Straße + 0,0% baureif + 0,0% eben + 0,0%

VGL 3 1 748 m² - 10,0% Ortsrandlage - 5,0% baureif + 0,0% eben + 0,0%

VGL 4 2 869 m² - 10,0% Wohnlage (Ø) - 5,0% Abbruch + 5,0% eben + 0,0%

VGL 5 1 977 m² - 10,0% Wohnlage (Ø) - 5,0% Abbruch + 5,0% eben + 0,0%

VGL 6 1 561 m² - 10,0% nähe L.-Straße + 0,0% Abbruch + 5,0% eben + 0,0%

VGL 7 1 005 m² - 10,0% Wohnlage (Ø) - 5,0% baureif + 0,0% eben + 0,0%

VGL 8 1 801 m² - 10,0% Zentrum - 5,0% Abbruch + 5,0% eben + 0,0%

VGL 9 1 589 m² + 0,0% Ortsrandlage - 5,0% Abbruch + 5,0% eben + 0,0%

Topographie

Zu- und Abschläge

Grundstück

Harmonisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichsobjekte - 1

Zu- und Abschläge

Grundstückslage

Zu- und Abschläge

baureif oder 
Abbruchobjekt

Grundstücksgröße und 
Form

Zu- und Abschläge

BWG öffentlich keine HQ300

VGL 1 Dienstbarkeit + 5,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 2 Dienstbarkeit + 5,0% Geh-/Fahrrecht + 5,0% HQ300 + 0,0%

VGL 3 Dienstbarkeit + 5,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 4 öffentlich + 0,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 5 öffentlich + 0,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 6 öffentlich + 0,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 7 Dienstbarkeit + 5,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 8 öffentlich + 0,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

VGL 9 öffentlich + 0,0% keine + 0,0% HQ300 + 0,0%

Harmonisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichsobjekte - 2

Grundstück

Zu- und Abschläge

Zufahrt
sonstige Rechte oder 

Lasten

Zu- und Abschläge

Gefahrenzone

Zu- und Abschläge
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Nach der Wertanpassung der erhobenen Verkaufspreise von Grundstücken wurde ein Ausreißertest 
durchgeführt und Grundstückswerte, welche außerhalb der Bandbreite von +/- 35 % lagen, bei der Be-
rechnung ausgeschieden. 
 
Nach Anpassung der wertbestimmenden Merkmale wurde ein Grundstückswert von € 941,00 pro m2 
ermittelt.  
 

 
 
  

30.09.2024

VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8 VGL 9

100% 900,00 € 1 195,21 € 800,00 € 1 175,00 € 1 011,63 € 1 057,01 € 1 100,00 € 1 388,11 € 835,00 €

+ 5,1% + 2,5% + 5,9% + 16,9% + 13,1% + 15,2% + 14,2% + 14,4% + 19,0% + 16,4%

922,50 € 1 265,97 € 935,44 € 1 329,04 € 1 165,40 € 1 207,42 € 1 258,18 € 1 652,13 € 971,69 €

VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8 VGL 9

- 10,0% - 5,0% - 10,0% - 10,0% - 10,0% - 10,0% - 10,0% - 10,0% + 0,0%

- 5,0% + 0,0% - 5,0% - 5,0% - 5,0% + 0,0% - 5,0% - 5,0% - 5,0%

+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 0,0% + 5,0% + 5,0%

+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%

+ 5,0% + 5,0% + 5,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 5,0% + 0,0% + 0,0%

+ 0,0% + 5,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%

+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%

- 10,0% + 5,0% - 10,0% - 10,0% - 10,0% - 5,0% - 10,0% - 10,0% + 0,0%

VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8 VGL 9

100% 922,50 € 1 265,97 € 935,44 € 1 329,04 € 1 165,40 € 1 207,42 € 1 258,18 € 1 652,13 € 971,69 €

- 10,0% + 5,0% - 10,0% - 10,0% - 10,0% - 5,0% - 10,0% - 10,0% + 0,0%

830,25 € 1 329,27 € 841,90 € 1 196,14 € 1 048,86 € 1 147,05 € 1 132,36 € 1 486,92 € 971,69 €

VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8 VGL 9

830,25 € 1 329,27 € 841,90 € 1 196,14 € 1 048,86 € 1 147,05 € 1 132,36 € 1 486,92 € 971,69 €

100%

+/- 35%

135%

65%

830,25 € 1 329,27 € 841,90 € 1 196,14 € 1 048,86 € 1 147,05 € 1 132,36 € 0,00 € 971,69 €

auf 1 €

941 €/m²

2280

1104

Berechnung des Bodenwertes

9 Vergleichsobjekte

1 001,42 €/m²

+/- 35%

Harmonisierung der Vergleichsobjekte in €

valorisierte Transaktionspreise /m²

Summe der Zu- und Abschläge in %

Valorisierte und harmonisierte Transaktionspreise

Transaktionspreise /m²

Valorisierung in % (gerundet)

valorisierte Transaktionspreise /m²

Harmonisierung der Vergleichsobjekte in %

Gesamtberechnung bebautes Grundstück

Bewertungsstichtag

Valorisierung auf den Bewertungsstichtag

Zufahrt

Wertbestimmende Merkmale:

Grundstücksgröße und Form

Grundstückslage

baureif oder Abbruchobjekt

Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Geschäftsräumlichkeit GR 1

940,73 €/m²

941 €/m²

2 041 m²

obere Bereichsgrenze

untere Bereichsgrenze

Bodenwert /m² Grundstücksfläche gerundet

bereinigter arithmetischer Mittelwert

sonstige Rechte oder Lasten

Gefahrenzone

Summe der Zu- und Abschläge in %

Vergleichswert des Bodenwertes lastenfrei

Grundbuchsanteil Geschäftsräumlichkeit GR 1

Grundbuchsanteil Geschäftsräumlichkeit GR 2

Topographie

1 351,91 €/m²

650,92 €/m²

8 Vergleichsobjekte

Transaktionspreise innerhalb der Bereichsgrenzen

Anzahl der berechnungsrelevanten Vergleichsobjekte

Ermittlung des Vergleichswertes

Valorisierte und harmonisierte Transaktionspreise

Anzahl der Vergleichsobjekte

arithm. Mittelwert der VK-Preise

Bereichsgrenze in % (Ausreißertest)

28000-Anteile

1 920 581 €

156 390 €

28000-Anteile 75 726 €
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5.2. Berechnung Wert der Baulichkeiten 
 
Die angesetzten Neubaukosten nach Gebäudenutzflächen entsprechen den Empfehlungen aus „Sach-
verständige“ Heft 3/2024, Seiten 149ff sowie der Einstufung der Bauqualität gemäß Hauptverband der 
Sachverständigen Österreichs aus „Sachverständige“ Heft 2/2019, Seite 68. In diesen Neubaukosten 
nach Gebäudenutzflächen sind alle anfallenden Nebenkosten wie z. B. Architekten- und Bauleitungs-
honorar und Anschlusskosten (z. B. Wasser, Abwasser, Strom etc.) berücksichtigt. Ebenso sind in die-
sen Neubaukosten nach Gebäudenutzflächen fix verbundene Einbauten wie z. B. Sanitärgegenstände, 
Heizanlage, Nebenflächen wie z. B. Terrassen/Balkone, Stiegenläufe, Dachboden etc. berücksichtigt.  
 

 

und

100% 0,93

0,90

Konstruktion 25%

8%

Geschäftsräumlichkeit GR 1 Geschäftsräumlichkeit GR 2

Ausstattungsqualität % normal (1) gehoben (2) hochw ertig (3) Einstufung
gew ichtete 
Einstufung

Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Quelle: Hauptverband der Sachverständigen Österreichs, 
Fachpublikation "Sachverständige", Heft 2/2019, S 68

Herstellungskosten von Gebäuden (Wohnungseigentumsobjekten)

1

1

0,8

1

0,06

0,04

0,06

0,12

Klimageräte, Fußbodenheizung,
Wandheizung, Regelung
(Steuerung) mit vielfältigen
Funktionen, zusätzliche Kamine

1 bis 2 WCs, 1 bis 2 Bäder nach
Bedarf, Thermostat-Armaturen,
moderne Sanitärtechnik

mindestens 2 Bäder, 2 WCs,
hochw ertige Technik, Designer-
Armaturen und -Gegenstände

Hartholz, Kunststoff,
Kombibeschläge, Sonnenschutz

Holz/Alufenster, 3-fach-
Isolierverglasung, Schallschutz,
Sonnenschutz, Rollläden
(automatische Betätigung),
Einbruchschutz

6%

Dach

4%

0,9

1

0,9

Fenster und Außentüren

Innentüren

Fußböden

Naßräume

4%

Bad mit Dusche (oder Wanne),
WC

Etagen- oder Zentralheizung,
Radiatoren, w enig
Regelungsmöglichkeiten

Mindest-Standard

Etagen- oder Zentralheizung,
Radiatoren, Fußbodenheizung,
ev. tw . Klimageräte, Standard-
Regelung, energieeffiziente
Auslegung

7%

12%

9%

1

Berechnung der gewichteten Ausstattungsqualität der einzelnen Gebäudeteile

Sachverständige Bewertung der Ausstattungsqualität des gesamten Gebäudes

Massivbauw eise, zeitgemäße 
Bautechnik

hinterlüftetes Dach (Kaltdach),
einfache Deckung (Blech,
Tondachsteine),
Folienabdichtung bei Flachdach

verriebener Verputz, einfacher
Wärmedämmputz,
Blechsohlbänke

Holz- oder Kunststoff
Standardausführung

Stahlzargen, einfache (leichte)
glatte bzw . furnierte Türblätter

einfache Textilbeläge, Laminat-
Tafelböden, Fliesen oÄ

Standard-Fliesen in Bereichen
(Mindestausmaß)

Vollverf liesung mit
Qualitätsmaterial, elektrische
Abluft

w eitgehende 
Bedarfsanpassung
in guter Qualität, umfangreiche
Ausstattung

Vollausstattung in aktueller 
BUSTechnik,
WLAN, vielfältige
Regelungsmöglichkeiten etc

w ie "gehoben" bzw  Naturstein,
Gestaltungselemente, teure
Materialien

Parkettböden, Holztafelböden,
Naturstein, keramische Beläge

Massiv-Hartholz-Parkett,
Steinböden, solide Qualität

furnierte Türstöcke (Holzzargen
oÄ), solide Türblätter,
Qualitätsbeschläge

w ie "gehoben", sehr gute solide
Qualität, „schw ere“ Türblätter,
Schließautomatik, Nurglas-
Elemente etc

Mindest-Standard gut
sehr gut (Niedrigenergie,
Passivhaus)

Aufzug (bei Bedarf),
Sicherheitseinrichtungen,
Sprechstellen, Videofon, Zu- 
und
Abluftanlage, Brandmelder

w ie "gehoben", Licht-Automatik,
Zentral-Steuerung, elektronisch
gesteuerte Haustechnik-Anlage
(BUS), Brandmelder,
Alarmanlage, elektronische
Zugangskontrolle,
Überw achungsmöglichkeiten

hinterlüftetes Dach (Kaltdach),
mit Dampfsperre,
Wärmedämmung, gute Deckung
(Ziegel, kunststoffgebundene
Dachsteine, Metalldeckung),
bituminöse Abdichtung bei
Flachdach

w ie "gehoben", jedoch
hochw ertige Materialien,
aufw endiger
Konstruktionsaufbau,
Kupferverblechung, 
Gründächer
etc

gute Materialqualität, 
zeitgemäße Technik (Wärme- 
und Schallschutz)

solide, qualitätsvolle Materialien, 
nache Passivhaustechnik, sehr 
gute bauphysikalische 
Eigenschaften

0,2

0,08

0,08

0,08

0,8

0,9

1

Fassaden

Einstufung normal 1,00 bis 1,50 gehoben 1,51 bis 2,50 hochwertig 2,51 bis 3,00

Elektroinstallationen

Sonstige Ausstattung

Energieeffizienz

Summe

Sanitärausstattung

Heizung, Lüftung, 
Klimatisierung

4%

Wärmedämmverbundsystem,
kunststoffgebundene Verputze,
Faschen, Verkleidungen,
Steinfensterbänke etc

w ie "gehoben", jedoch edle
Materialien und künstlerische
Gestaltung, vorgehängte
Fassadenelemente mit
Hinterlüftung, besonderer
Wärmeschutz

0,04

0,09

0,04
Schloss-Schließanlage,
Torsprechstelle und -öffner

9%

8%

4% 0,041
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Die Berechnung der interpolierten Basis-Herstellungskosten erfolgt nach der ermittelten Ausstattungs-
qualität des Gebäudes mit einem Abschlag von 10 % auf die normale Ausstattungsqualität und exklusive 
Umsatzsteuer. 
 

 
 
 
Die Basis-Herstellungskosten beziehen sich auf das erste Quartal 2024. Die Wertanpassung der inter-
polierten Basis-Herstellungskosten erfolgt gemäß dem Baupreisindex für den Wohnhaus- und Sied-
lungsbau insgesamt der Statistik Austria zum Bewertungsstichtag. 
 

 
 
 
  

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

-10% +0% +0% +0% +0%

- 10%

3 800 €/m² 300 €/m² 4 100 €/m² 900 €/m² 5 000 €/m²

Vorarlberg

3 800 €/m²

300 €/m²

- 10%

300 €/m² - 10% -30 €/m²

3 800 €/m² -30 €/m² 3 770 €/m²

ja

3 770 €/m²

20%

3 770 €/m² 20% 3 142 €/m²

3 142 €/m²

gehoben - 
hochwertig 2,00 bis 

3,00

Differenz zu 
hochwertige 

Ausstattungsqualität

hochwertige 
Ausstattungsqualität

Bewertung der Ausstattungsqualität

Interpolationsfaktor

Herstellungskosten pro Bundesland auf Basis der 
Raumhöhe von 2,50 m

normale 
Ausstattungsqualität

Differnenz zu 
gehobenen 

Ausstattungs-
qualität

gehobene 
Ausstattungs-

qualität

Interpolationsfaktor der Herstellungskosten zwischen normaler und gehobener Ausstattungsqualität in %

Berechnung der interpolierten Basis-Herstellkosten

Berechnung der interpolierten Basis-Herstellungskosten für Vorarlberg bei einer Raumhöhe von 2,50 m

hochwertig 3,00 bis 
über 3,00

Ausstattungsqualität / Einstufung
normal unter 1,00 

bis 1,00

normal - 
gehoben 1,00 bis 

2,00
gehoben 2,00

Vorarlberg

Interpolierte Herstellungskosten für das Bundesland Vorarlberg exkl. Ust.

Bundesland Bewertungsobjekt

Herstellungskosten bei normaler Ausstattungsqualität inkl. Ust.

Differenz zwischen normaler und gehobener Ausstattungsqualität

Interpolationsfaktor

Berechnung der Interpolation der Differenz der Austattungsqualität

Berechnung der interpolierten Herstellungskosten der Austattungsqualität

Vorsteuerabzugsmöglichkeit

interpolierte Herstellungskosten für Vorarlberg inkl. Ust.

Vorsteuer

Berechnung der interpolierten Herstellungskosten ohne Ust.

Indexzeitpunkt Index Änderung in %

3 142 €/m²

3. Quartal 2024 135,1 +99,63%

1. Quartal 2024 135,6 -100,00%

-0,37%

3 142 €/m² -0,37% -12 €/m²

3 130 €/m²

Berechnung der Wertanpassung der interpolierten Basis-Herstellungskosten

Herstellungskosten exkl. Ust. auf Basis Netto-Raumfläche zum Bewertungsstichtag

Interpolierte Herstellungskosten für das Bundesland Vorarlberg exkl. Ust.

Vergleichsindex Baupreisindex Wohnhaus- und Siedlungsbau insgesamt

Ausgangsindex Baupreisindex Wohnhaus- und Siedlungsbau insgesamt

Indexierung in %

Indexierung in €

Berechnung Indexierung der Herstellungskosten

-12 €/m²
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Die veröffentlichten Basis-Herstellungskosten beziehen sich auf eine zeitgemäße Raumhöhe, welche 
mit 2,50 m angesetzt wird. Auf Basis der Gebäudeschnitte des Bauaktes werden die Herstellungskosten 
an die tatsächlichen Raumhöhen angepasst. Auf Grund der überdurchschnittlichen Größe der Kellerflä-
chen werden diese eigens in der Bewertung berücksichtigt. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,06 m

2,20 m

2,25 m

2,50 m

+22,40%Abschlag/Zuschlag von den Herstellungskosten wegen niedriger/höherer Raumhöhe

88,00%

Abschlag/Zuschlag für effektive Raumhöhe in € 3 130 €/m² -12,00%

Berechnung der Herstellungskosten der Wohnungseigentumseinheit

Berechnung der Herstellungskosten der Geschosse pro m² unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe

Berechnung der Herstellungskosten der Geschosse unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe

Summe
Zuschlag/Abschlag 

Ausbaustandard

495 273 €

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Erdgeschoss

interpolierte Herstellungskosten exkl. Ust. 3 130 €/m²

Abschlag/Zuschlag für effektive Raumhöhe in €

Nutzfläche - Top GR 1, Erdgeschoss

effektive Raumhöhe - gem. Gebäudeschnitt

Referenzraumhöhe

122,40%ca. 3,06 m

Nutzfläche - GR 1 Kellergeschoss

effektive Raumhöhe - gem. Gebäudeschnitt ca. 2,20 m

-100,00%

3 831 €/m²

40,50 m²

Herstellungskosten / m²

3 831 €/m²

2 754 €/m²

Netto-Raumfläche

129,29 m²

3 130 €/m²

3 130 €/m²

+22,40% +701 €/m²

+701 €/m² 3 831 €/m²

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Kellergeschoss 2 754 €/m²

Nutzfläche - Garage GR 1

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe

-50% 55 771 €

Referenzraumhöhe 2,50 m -100,00%

Abschlag/Zuschlag von den Herstellungskosten wegen niedriger/höherer Raumhöhe -12,00%

interpolierte Herstellungskosten exkl. Ust. 3 130 €/m²

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe 3 130 €/m² -376 €/m² 2 754 €/m²

-10,00% -313 €/m²

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe 3 130 €/m² -313 €/m² 2 817 €/m²

effektive Raumhöhe - gem. Gebäudeschnitt ca. 2,25 m 90,00%

Referenzraumhöhe 2,50 m -100,00%

Abschlag/Zuschlag von den Herstellungskosten wegen niedriger/höherer Raumhöhe -10,00%

interpolierte Herstellungskosten exkl. Ust. 3 130 €/m²

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Garage 2 817 €/m²

183,83 m²

-60%2 817 €/m²14,04 m² 15 819 €

566 862 €

RaumhöheGeschosse

Nutzfläche - Top GR 1, Erdgeschoss

Nutzfläche - GR 1 Kellergeschoss

Nutzfläche - Garage GR 1

Abschlag/Zuschlag für effektive Raumhöhe in € 3 130 €/m²

-376 €/m²

Herstellungskosten GR 1 auf Basis Netto-Raumfläche exkl. Ust

3,06 m

2,20 m

Berechnung der Herstellungskosten der Wohnungseigentumseinheit

Berechnung der Herstellungskosten der Geschosse pro m² unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe

Nutzfläche - Top GR 2, Erdgeschoss

effektive Raumhöhe - gem. Gebäudeschnitt ca. 3,06 m 122,40%

Referenzraumhöhe 2,50 m -100,00%

Abschlag/Zuschlag von den Herstellungskosten wegen niedriger/höherer Raumhöhe +22,40%

interpolierte Herstellungskosten exkl. Ust. 3 130 €/m²

Abschlag/Zuschlag für effektive Raumhöhe in € 3 130 €/m² +22,40% +701 €/m²

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe 3 130 €/m² +701 €/m² 3 831 €/m²

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Erdgeschoss 3 831 €/m²

Nutzfläche - GR 2 Kellergeschoss

effektive Raumhöhe - gem. Eigenabmessung ca. 2,20 m 88,00%

Referenzraumhöhe 2,50 m -100,00%

Abschlag/Zuschlag von den Herstellungskosten wegen niedriger/höherer Raumhöhe -12,00%

interpolierte Herstellungskosten exkl. Ust. 3 130 €/m²

Abschlag/Zuschkag für effektive Raumhöhe in € 3 130 €/m² -12,00% -376 €/m²

Herstellungskosten Anpassung an die effektive Raumhöhe 3 130 €/m² -376 €/m² 2 754 €/m²

Herstellungskosten GR 2 auf Basis Netto-Raumfläche exkl. Ust 80,41 m²

Herstellungskosten unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe - Kellergeschoss 2 754 €/m²

3 831 €/m²

12,50 m² 2 754 €/m²

Berechnung der Herstellungskosten der Geschosse unter Berücksichtigung der effektiven Raumhöhe

Geschosse Raumhöhe Netto-Raumfläche Herstellungskosten / m²
Zuschlag/Abschlag 

Ausbaustandard
Summe

Nutzfläche - Top GR 2, Erdgeschoss 67,91 m² 260 144 €

Nutzfläche - GR 2 Kellergeschoss -50% 17 213 €

277 357 €
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Die Außenanlagen werden gemäß Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017) [Seite 159] als einfa-
che bis durchschnittliche Anlage angesehen und daher mit 5 % von den Herstellungskosten des Ge-
bäudes im unteren Mittel angesetzt. 
 

 
 
 

 
 
 
Als Baujahr wird das Jahr 1968 als Errichtungsjahr angesetzt und die gewöhnliche Gesamtnutzungs-
dauer des Gebäudes aufgrund des vorgefundenen Bau- und Erhaltungszustandes und der teilweise 
durchgeführten Sanierungen mit 100 Jahren festgesetzt.  
 

 
 
 
Die Berechnung des Bauwertes erfolgt aufgrund des vorgefundenen Bau- und Erhaltungszustandes mit 
der linearen Alterswertminderung. 
 

 

183,83 m²

3 084 €/m²

Wert

5,0% 28 343 €

28 343 €

28 340 €

Herstellungskosten der Außenanlagen

Gesamtberechnung der Herstellungskosten der baulichen Anlage inkl. Außenanlage

Herstellungskosten der baulichen Anlage(n)

Außenanlagen pauschal in % auf Basis der Herstellungskosten

Außenanlagen pauschal in € auf Basis der Herstellungskosten

566 862 €

5,0%

566 862 €

Summe Herstellungskosten der Außenanlagen ungerundet

Gesamtübersicht Herstellungskosten

Bewertungsstichtag 30.09.2024

Herstellungskosten auf Basis Netto-Raumfläche exkl. Ust. ungerundet

Geschäftsräumlichkeit GR 1

Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

566 862 €

Netto-Raumfläche

Herstellungskosten auf Basis Netto-Raumfläche exkl. Ust. gerundet pro m²

Herstellungskosten gemischt genutztes Haus
Kostenkenn-

werte
Herrstellungskosten

Summe Herstellungskosten der Außenanlagen gerundet | ungerundet 28 343 €

Gesamtsumme der Herstellungskosten GR 1 exkl. Ust. ungerundet 595 205 €

80,41 m²

3 449 €/m²

Wert

5,0% 13 868 €

13 868 €

13 870 €

Gesamtberechnung der Herstellungskosten der baulichen Anlage inkl. Außenanlage

Gesamtübersicht Herstellungskosten Geschäftsräumlichkeit GR 2

Bewertungsstichtag 30.09.2024 Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Herstellungskosten gemischt genutztes Haus
Kostenkenn-

werte
Herrstellungskosten

Herstellungskosten auf Basis Netto-Raumfläche exkl. Ust. ungerundet 277 357 €

Netto-Raumfläche

Herstellungskosten auf Basis Netto-Raumfläche exkl. Ust. gerundet pro m²

Herstellungskosten der Außenanlagen

Herstellungskosten der baulichen Anlage(n) 277 357 €

Außenanlagen pauschal in % auf Basis der Herstellungskosten 5,0%

Außenanlagen pauschal in € auf Basis der Herstellungskosten 277 357 €

Summe Herstellungskosten der Außenanlagen ungerundet

Summe Herstellungskosten der Außenanlagen gerundet | ungerundet 13 868 €

Gesamtsumme der Herstellungskosten GR 2 exkl. Ust. ungerundet 291 225 €

100 Jahre 100 Jahre 100 Jahre

2024 2024

1968 -1968

56 Jahre -56 Jahre

44 Jahre

44 Jahre -44 Jahre

56 Jahre

gewöhnliche Gesamtnutzungsdauer

Bewertungsjahr

Baujahr der baulichen Anlage

Alter der baulichen Anlage

Eingeschätzte Restnutzungsdauer der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer der baulichen Anlage

Alter der baulichen Anlage

Alter der baulichen Anlage mit eingeschätzter Restnutzungsdauer

Restnutzungsdauer der baulichen Anlage

100 Jahre 100,00%

56 Jahre 56,00%

-56,00%

gewöhliche Gesamtnutzungsdauer

Alter der baulichen Anlage mit eingeschätzer Restnutzungsdauer

Alterswertminderung in % linear

Alterswertminderung gem. gewöhnlicher Nutzungsdauer

Alterswertminderung der baulichen Anlage
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Als nicht disponible Mängel werden bei den Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 die Kosten 
für die Trennung der beiden Wohnungseigentumseinheiten im Erdgeschoss und der Kellerräume im 
Kellergeschoss, inklusive Einbau einer Türe von den Allgemeinflächen in den Kellerraum von GR 2 
sowie die voraussichtlichen Kosten für den Anschluss an das Fernwärmenetz (inklusive Rückbau der 
bestehenden Ölheizung) in die Bewertung aufgenommen. Bei den angesetzten Kosten handelt es sich 
teilweise um eine Einschätzung und teilweise um ältere Angebote, daher können diese Aufwendungen 
divergieren. 
 

 
 
 

-56,00% -333 315 €

-333 315 € 261 890 €

261 890 €

Bauwert

261 890 €

0 €

0 €

-56,00%

0 € -56,00% 0 €

0 € 0 € 0 €

0 €

261 890 €

Bauwert

261 890 €

ca. 4 000 €

ca. 6 514 €

10 514 €

ca. -10 514 €

251 376 €

251 376 €

0 €

0 €

0 €

251 376 €

Berechnung des Bauwertes der baulichen Anlage

Berechnung Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung  GR 1

595 205 €

-56,00%

595 205 €

595 205 €

Herstellkosten der baulichen Anlage(n) - gesamt ungerundet

Alterswertminderung linear

Alterswertminderung linear in € 

Berechnung Bauwert

Herstellkosten der baulichen Anlage ungerundet

Herstellkosten der Außenanlage ungerundet

566 862 €

28 343 €

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Summe des Herstellungswertes der disponiblen Mängel

Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswerminderung

Alterswertminderung der disponiblen Mängel in %

Alterswertminderung der disponiblen Mängel in €

Berechnung Bauwert der disponiblen Mängel

Minderwert des Bauwertes wegen disponibler Mängel - ausstehende Fertigstellungsarbeiten

keine disponiblen Mängel zu berücksichtigen

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Bauwert besonderer Gebäudeeinrichtungen

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

keine besondere Gebäudeeinrichtung zu berücksichtigen

Schließung des Durchganges GR 1 zu GR 2, Trennung Kellerräume von GR 1 und GR 2

Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Minderwert wegen disponibler Mängel

voraussichtliche anteilige Kosten für den Anschluss an das Fermwärmenetz (Sonderumlage)

Bauwert der baulichen Anlage GR 1 ungerundet

Summe Bauwert besonderer Gebäudeeinrichtungen

Werterhöhung wegen besonderer Gebäudeeinrichtungen

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Minderwert wegen nicht disponibler Mängel

Summe des Herstellungswertes nicht disponibler Mängel

Minderwert durch den Herstellungswert nicht disponibler Mängel 
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-56,00% -163 086 €

-163 086 € 128 139 €

128 139 €

Bauwert

128 139 €

0 €

0 €

-56,00%

0 € -56,00% 0 €

0 € 0 € 0 €

0 €

128 139 €

Bauwert

128 139 €

ca. 4 000 €

ca. 3 154 €

7 154 €

ca. -7 154 €

120 985 €

120 985 €

0 €

0 €

0 €

120 985 €

Berechnung des Bauwertes der baulichen Anlage

Berechnung Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung  GR 2

Herstellkosten der baulichen Anlage ungerundet 277 357 €

Herstellkosten der Außenanlage ungerundet 13 868 €

Herstellkosten der baulichen Anlage(n) - gesamt ungerundet 291 225 €

Alterswertminderung linear -56,00%

Alterswertminderung linear in € 291 225 €

Berechnung Bauwert 291 225 €

Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Minderwert wegen disponibler Mängel

Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswerminderung

keine disponiblen Mängel zu berücksichtigen

Summe des Herstellungswertes der disponiblen Mängel

Alterswertminderung der disponiblen Mängel in %

Alterswertminderung der disponiblen Mängel in €

Berechnung Bauwert der disponiblen Mängel

Minderwert des Bauwertes wegen disponibler Mängel - ausstehende Fertigstellungsarbeiten

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Minderwert wegen nicht disponibler Mängel

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Schließung des Durchganges GR 1 zu GR 2, Trennung Kellerräume von GR 1 und GR 2

Summe des Herstellungswertes nicht disponibler Mängel

Minderwert durch den Herstellungswert nicht disponibler Mängel 

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

Bauwert besonderer Gebäudeeinrichtungen

voraussichtliche anteilige Kosten für den Anschluss an das Fermwärmenetz (Sonderumlage)

Bauwert der baulichen Anlage GR 2 ungerundet

verkürzter Bauwert der baulichen Anlage mittels linearer Alterswertminderung

keine besondere Gebäudeeinrichtung zu berücksichtigen

Summe Bauwert besonderer Gebäudeeinrichtungen

Werterhöhung wegen besonderer Gebäudeeinrichtungen
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5.3. Berechnung Sachwerte 
 
Die Berechnung der Sachwerte der Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 erfolgt unter Be-
rücksichtigung des anteiligen Bodenwertes und des Bauwertes der baulichen Anlage. 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

30.09.2024

Ergebnis

156 390 €

251 376 €

407 766 €

Summe Bauwert der baulichen Anlage

Gesamtberechnung Sachwertverfahren Geschäftsräumlichkeit GR 1

Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

251 376 €

Sachwert der Wohnungseigentumseinheit GR 1 ungerundet

Bauwert der baulichen Anlage

Gesamtberechnung des unbelasteten Wertes im Sachwertverfahren

Anteiliger Bodenwert der Wohnungseigentumseinheit

156 390 €

Bewertungsstichtag

Berechnung Sachwert der Wohnungseigentumseinheit

Summe anteiliger Bodenwert der Wohnung

30.09.2024

Ergebnis

75 726 €

120 985 €

196 711 €

Gesamtberechnung des unbelasteten Wertes im Sachwertverfahren

Gesamtberechnung Sachwertverfahren Geschäftsräumlichkeit GR 2

Bauwert der baulichen Anlage

120 985 €Summe Bauwert der baulichen Anlage

Sachwert der Wohnungseigentumseinheit GR 2 ungerundet

Bewertungsstichtag Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Berechnung Sachwert der Wohnungseigentumseinheit

Anteiliger Bodenwert der Wohnungseigentumseinheit

75 726 €Summe anteiliger Bodenwert der Wohnung
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5.4. Berechnung Ertragswerte 
 
Die Berechnung der Ertragswerte erfolgte auf Grund der vorgefundenen Gesamtsituation, insbesondere 
der im Mietvertrag vereinbarten hohen Miete und der Gegebenheiten zum Bewertungsstichtag, mit fik-
tiven, ortsüblichen und nachhaltig erzielbaren Mietzinsen.  
Bei der Wohnungseigentumseinheit GR 1 (Geschäftsräumlichkeit) wird die Kellerfläche auf Grund der 
überdurchschnittlichen Größe, des innenliegenden direkten Zuganges und der somit besseren Nutzbar-
keit eigens in die Bewertung aufgenommen. Ebenso wird der Kfz-Stellplatz in der Garage Nr. 3 von GR 
1 eigens in der Bewertung berücksichtigt. 
Bei der Wohnungseigentumseinheit GR 2 (Geschäftsräumlichkeit) wird die Kellerfläche auf Grund der 
überdurchschnittlichen Größe eigens in die Bewertung aufgenommen. 
In den angesetzten Mietzinsen sind die Nebenflächen und nutzbare Allgemeinflächen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft wie z. B. Kfz-Stellplätze, Fahrradabstellfläche etc. berücksichtigt. 
 
Der Liegenschaftszins wird gemäß Empfehlung in „Sachverständige“ Heft 1/2023 sowie „Kranewitter“ 
Liegenschaftsbewertung7 (2017) [Seite 97ff], mit 5 % p.a. festgesetzt. 
Als nicht disponible Schäden werden die geplanten Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft zum 
Anschluss an das Fernwärmenetz und die bauliche Trennung der Geschäftsräumlichkeiten GR 1 und 
GR 2 im Erdgeschoss und im Kellergeschoss in die Bewertung aufgenommen. Es handelt sich dabei 
teilweise um Einschätzungen und teilweise um ältere Angebote, welche durchaus divergieren können. 
Die angesetzten Kosten für die Gebäudeinstandhaltung, Bewirtschaftungskosten, Mietausfallswagnis 
entsprechen den Empfehlungen der Literatur und dem vorgefundenen Bau-/Erhaltungszustandes, der 
Objektlage, der Nutzung und den Marktgegebenheiten zum Bewertungsstichtag. 
 

 
 

30.09.2024

5,00%
44 Jahre

(1 + i)n -1
(1 + i)n x i

129,29 m²
40,50 m²

1 Stk.

18,00 €/m²
5,00 €/m²

80,00 €/Stk.
129,29 m² 18,00 €/m² 2 327,22 €
40,50 m² 5,00 €/m² 202,50 €

1 Stk. 80,00 €/m² 80,00 €
2 609,72 €

31 316,64 €
595 205,10 € -1,00% -5 952,05 €
31 316,64 € -2,00% -626,33 €
31 316,64 € -7,00% -2 192,16 €

22 546,09 €
156 390,17 € -5,00% -7 819,51 €

14 726,58 €

14 726,58 € 17,6628 260 113 €
-10 514 €
156 390 €
405 989 €

406 000 €

Bodenwert

Nutzfläche - Top GR 1, Erdgeschoss

Instandhaltungskosten vom Gebäudenettoneubauwert
nicht umlegbare Bewirtschaftunskosten vom Jahresrohertrag

Ertragswert GR 1  ungerundet

Mietausfallswagnis vom Jahresrohertrag
Jahresreinertrag

Reinertrag der baulichen Anlage x Barwertfaktor

Kfz-Stellplatz in der Garage Nr. 3

Kfz-Stellplatz in der Garage Nr. 3

Kfz-Stellplatz in der Garage Nr. 3

fiktive Mieten p.m.
Nutzfläche - Top GR 1, Erdgeschoss

Nutzfläche - Top GR 1, Erdgeschoss

Gebäudereinertrag
Verzinsung des Bodenwertes

Berechung Ertragswert nach dem Standardverfahren
Geschäftsräumlichkeit GR 1

Bewertungsstichtag Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Berechnung Ertragswert mit fiktiven Mieten

Monatsmiete fiktiv

Jahresmiete fiktiv - Monatsmieten x 12 - Jahresrohertrag

Liegenschaftszinssatz
Eingeschätzte Gebäuderestnutzungsdauer

17,6628 Barwertfaktor (BWF) =

i = Liegenschaftszinssatz
n = Gebäuderestnutzungsdauer

Nutzfläche - GR 1 Kellergeschoss

Nutzfläche - GR 1 Kellergeschoss

nicht disponible Mängel

Nutzfläche - GR 1 Kellergeschoss

Ertragswert GR 1 gerundet
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30.09.2024

5,00%
44 Jahre

(1 + i)n -1
(1 + i)n x i

67,91 m²
12,50 m²

18,00 €/m²
3,00 €/m²
67,91 m² 18,00 €/m² 1 222,38 €
12,50 m² 3,00 €/m² 37,50 €

1 259,88 €

15 118,56 €
291 224,66 € -1,00% -2 912,25 €
15 118,56 € -2,00% -302,37 €
15 118,56 € -7,00% -1 058,30 €

10 845,64 €
156 390,17 € -5,00% -7 819,51 €

3 026,13 €

3 026,13 € 17,6628 53 450 €
-7 154 €

156 390 €
202 686 €

203 000 €

Berechung Ertragswert nach dem Standardverfahren
Geschäftsräumlichkeit GR 2

Bewertungsstichtag Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau

Berechnung Ertragswert mit fiktiven Mieten
Nutzfläche - Top GR 2, Erdgeschoss
Nutzfläche - GR 2 Kellergeschoss
fiktive Mieten p.m.
Nutzfläche - Top GR 2, Erdgeschoss
Nutzfläche - GR 2 Kellergeschoss

Liegenschaftszinssatz
Eingeschätzte Gebäuderestnutzungsdauer

17,6628 Barwertfaktor (BWF) =

i = Liegenschaftszinssatz
n = Gebäuderestnutzungsdauer

Jahresmiete fiktiv - Monatsmieten x 12 - Jahresrohertrag
Instandhaltungskosten vom Gebäudenettoneubauwert
nicht umlegbare Bewirtschaftunskosten vom Jahresrohertrag
Mietausfallswagnis vom Jahresrohertrag
Jahresreinertrag
Verzinsung des Bodenwertes

Nutzfläche - Top GR 2, Erdgeschoss
Nutzfläche - GR 2 Kellergeschoss
Monatsmiete fiktiv

Ertragswert GR 2 gerundet

Gebäudereinertrag

Reinertrag der baulichen Anlage x Barwertfaktor
nicht disponible Mängel
Bodenwert
Ertragswert GR 2 ungerundet
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6. ZUSAMMENFASSUNG / WERTE 

 
Bei den gegenständlichen Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 handelt es sich um Geschäfts-
räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, am Engelkreisverkehr in 
6890 Lustenau. Beide Wohnungseigentumseinheiten befinden sich in einem dem Alter und der Nutzung 
entsprechenden normalen Bau- und Erhaltungszustand. Die Wohnungseigentumseinheit GR 1 verfügt 
über eine Kellerfläche, welche mittels eines Stiegenabganges von der Geschäftsräumlichkeit direkt be-
gehbar ist. Ebenso verfügt die Wohnungseigentumseinheit GR 1 über eine ihr zugeordnete Garage im 
ostseitigen Garagengebäude. Der Wohnungseigentumseinheit GR 2 ist eine Kellerfläche im Kellerge-
schoss zugeordnet. 
Die Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2 wurden mit einem Durchgang im Erdgeschoss ver-
bunden. Ebenso wurde die Trennwand im Kellergeschoss zwischen den Kellerräumen von GR 1 und 
GR 2 entfernt, die Türe von der Allgemeinfläche im Kellergeschoss zum Kellerraum GR 2 geschlossen 
und beide Kellerräume werden gemeinsam genutzt. 
 
Gemäß dem vorliegenden Mietvertrag sind beide Geschäftsräumlichkeiten GR 1 und GR 2 gemeinsam 
auf unbestimmte Dauer mit einer Monatsmiete von € 6.000,00 exklusive Betriebskosten vermietet. 
 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme waren am Haus Sanierungsarbeiten der Allgemeinflächen im 
Gange. Ob neben der bereits als Sonderumlage vorgeschriebenen Kosten weitere Kosten anfallen wer-
den, kann erst nach Abschluss der Arbeiten bekannt gegeben werden. 
Die voraussichtlichen Kosten für den im Jahr 2025 geplanten Anschluss an das Fernwärmenetz inklu-
sive des Ausbaues der bestehenden Ölheizung und des Öltanks wurden in der Bewertung beider Woh-
nungseigentumseinheiten berücksichtigt. Es handelt sich dabei um voraussichtliche Kosten gemäß An-
geboten an die Hausverwaltung, welche durchaus noch differieren können. 
 
Das in den Wohnungseigentumseinheiten vorgefundene Zubehör und die Einbauten sind lt. Auskunft 
bei der Befundaufnahme im Eigentum der Mieterin. 
 
Aufgrund der vorgefundenen Gesamtsituation, insbesondere der gemeinsamen Vermietung der beiden 
Wohnungseigentumseinheiten GR 1 und GR 2, der baulichen Zusammenführung im Erdgeschoss und 
der Kellerräume, wird es als sinnvoll erachtet, beide Wohnungseigentumseinheiten gemeinsam zu ver-
äußern/versteigern, da so voraussichtlich der höchste Preis erzielt werden kann. 
 
Da eine gewerbliche Nutzung gegeben ist erfolgten die Berechnungen der Werte mit dem Ertragswert-
verfahren. Die Werte der Wohnungseigentumseinheiten GR 1 (Geschäftsräumlichkeit) und GR 2 (Ge-
schäftsräumlichkeit), Kaiser-Franz-Josef-Straße 48, 6890 Lustenau, verbüchert in EZ 6020, B lfd. Nr. 
47 und 48, KG 92005 Lustenau, werden zum Bewertungsstichtag unter allen im Befund enthaltenen 
Feststellungen sowie allen wertbestimmenden Merkmalen unter der Voraussetzung der Geldlastenfrei-
heit gerundet festgesetzt mit  
 

Wohnungseigentumseinheit GR 1 (Geschäftsräumlichkeit) 
€ 406.000,00 

 
Wohnungseigentumseinheit GR 2 (Geschäftsräumlichkeit) 

€ 203.000,00 
 
 
 
 
 

Richard Richter 
 

Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger 

Wolfurt, 02.01.2025 
© Richard Richter  
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7. BEILAGEN 
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7.1. Beilage SV 1, Grundbuchsauszug EZ 6020, B lfd. Nr. 47 und 48, KG 92005 Lustenau 
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7.2. Beilage SV 2, Baubeschreibung aus dem Bauakt, 1966 
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7.3. Beilage SV 3, Betriebskostenvorschreibung GR 1, 2024 
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7.4. Beilage SV 4, Betriebskostenvorschreibung Garage Nr. 3 (WE-Zubehör GR 1), 2024 
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7.5. Beilage SV 5, Betriebskostenvorschreibung GR 2, 2024 
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7.6. Beilage SV 6, Betriebskostenabrechnung GR 1, 2023 
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7.7. Beilage SV 7, Betriebskostenabrechnung Garage Nr. 3 (WE-Zubehör zu GR 1), 2023 
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7.8. Beilage SV 8, Betriebskostenabrechnung GR 2, 2023 
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7.9. Beilage SV 9, Rücklagenabrechnungen, 2023 
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7.10. Beilage SV 10, Protokoll der Eigentümerversammlung vom 15.03.2022, ohne Beilagen 
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7.11. Beilage SV 11, Protokoll der Eigentümerversammlung vom 20.09.2022, ohne Beilagen 
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7.12. Beilage SV 12, Kostenzusammenstellung Sanierung, Stand 26.06.2024  
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7.13. Beilage SV 13, Mietvertrag Hadiye Gaye – Vega GmbH, 2023 
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